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(54) Spielautomatensystem und das Verfahren zum Betreiben desselben

(57) Die Erfindung betrifft ein Spielautomatensy-
stem, bestehend aus mindestens einem Terminal und
mindestens einem Spielautomaten, wobei das Terminal
mit dem mindestens einen Spielautomaten über ein
Netzwerk kommuniziert, und mindestens einer mobilen

Kommunikationseinheit, insbesondere einem Trans-
ponder, welche mit dem Terminal und/oder einem Spiel-
automaten zur Ausweisung und/oder Legitimierung ei-
ner jeweils eine Kommunikationseinheit bei sich führen-
den Person Daten austauscht.
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft ein Spielautomatensy-
stem bestehend aus mindestens einem Terminal und
mindestens einem Spielautomaten, wobei das Terminal
mit dem mindestens einen Spielautomaten über ein
Netzwerk kommuniziert.
[0002] Aus der Praxis sind verschiedene gattungsge-
mäße Spielautomatensysteme und Verfahren zur Betä-
tigung von Spielautomaten bekannt. Diese Verfahren
erfordern in der Regel eine aufwendige und komplexe
Bedienung durch den jeweiligen Kunden und lassen im
Hinblick auf Übersichtlichkeit beziehungsweise Be-
quemlichkeit zu wünschen übrig. Ferner sind diese Sy-
steme nicht sicher gegen Fehlbedienungen und
Mißbrauch.
[0003] Der vorliegenden Erfindung liegt daher die
Aufgabe zu Grunde, ein sicheres Spielautomatensy-
stem, welches einfach in seiner Handhabbarkeit ist, be-
reit zu stellen.
[0004] Diese Aufgabe wird erfindungsgemäß mit ei-
nem Spielautomatensystem gemäß den Merkmalen
des Anspruchs 1 gelöst. Weitere vorteilhafte Ausbildun-
gen des Spielautomatensystems gemäß des An-
spruchs 1 ergeben sich durch die Merkmale der Unter-
ansprüche 2 bis 14. Ebenso wird mit den Verfahrensan-
sprüchen 15 bis 20 ein Verfahren zur Betätigung von
Spielautomaten unter Verwendung eines Spielautoma-
tensystems nach einem der Ansprüche 1 bis 14 bean-
sprucht.
[0005] Das erfindungsgemäße Spielautomatensy-
stem zeichnet sich vorteilhaft dadurch aus, dass eine
das Spielautomatensystem benutzende Person eine
Kommunikationseinheit erhält, mittels der sie sich zu-
mindest am Terminal automatisch identifizieren kann. In
einer weiteren Ausgestaltung des Spielautomatensy-
stems sind entsprechende Vorrichtungen bei den Spiel-
automaten vorgesehen, die mit der Kommunikations-
einheit kommunizieren, so dass sich die die Kommuni-
kationseinheit bei sich führende Person nicht nur am
Terminal sondern auch am jeweiligen Spielautomaten
legitimieren kann.
[0006] Mittels der Kommunikationseinheit erfolgt eine
sichere Identifizierung beziehungsweise eine Legitimie-
rung der Person am Terminal und/oder an einem Spiel-
automaten. Durch die Kommunikationseinheit ist eine
doppelte Sicherheit gegeben, die verhindert, dass Geld-
beträge beziehungsweise Geldwertbeträge, unter letz-
terem können auch erworbene, gewonnene oder ge-
kaufte Punkte verstanden werden, nicht mißbräuchlich
von Dritten verbraucht werden.
[0007] Die Kommunikationseinheit wird vorteilhaft
von autorisierten Personen oder aber über das Terminal
von der Person selbst programmiert, wobei unter Pro-
grammierung das Ablegen u.a. von personenbezoge-
nen Daten im Speicher der Kommunikationseinheit ver-
standen wird. Die Erfindung sieht vor, dass eine Legiti-
mierung beziehungsweise Ausweisung allein mittels

der Kommunikationseinheit erfolgen kann. Es ist jedoch
genauso gut möglich, dass zusätzlich die die Kommu-
nikationseinheit bei sich führende Person einen Identi-
fizierungscode zum Beispiel in Form eines Pincodes
oder einer Konto-Nr., am Terminal oder am Spielauto-
mat eingeben muss und erst nach einer Abfrage einer
Datenbank, der Zugang beziehungsweise die Legitimie-
rung für die Person durch das Terminal oder den Spiel-
automaten erfolgt. Die Datenbank wird vorteilhaft zen-
tral geführt und speichert sämtliche für das Spielauto-
matensystem relevante Daten. So wird vorteilhaft für je-
de Person ein Datensatz erzeugt, in dem die in der Kom-
munikationseinheit gespeicherten Daten, sowie ein
eventueller Pin-Code und einer oder mehrere Geldwert-
beträge abgelegt sind. Es ist selbstverständlich mög-
lich, dass beliebige personenbezogene Daten in der Da-
tenbank gespeichert sind. So ist es zudem denkbar,
dass Bankinformationen der Person in der Datenbank
gespeichert sind. Diese Bankinformationen können
auch auf der Kommunikationseinheit abgelegt werden,
damit die Person nach erfolgter Identifizierung bezie-
hungsweise Ausweisung diese bankbezogenen Daten
nicht manuell zum Überweisen von Geldbeträgen ein-
geben muss.
[0008] Zum Überweisen von Geldbeträgen von einem
bei einer Bank geführten Konto auf das Konto des Spiel-
automatensystembetreibers, kann das Terminal vorteil-
haft ein Chip-Kartenlesegerät aufweisen, in welches ei-
ne Geldkarte einer Bank, wie zum Beispiel eine
EC-Cash-Karte, einführbar ist, wonach dann Geldbeträ-
ge über das Bankennetz, mit dem das Terminal oder ei-
ne externe EDV-Einrichtung, welche mit dem Spielau-
tomatensystem verbunden ist, von der Person überwie-
sen werden kann.
[0009] Terminal meint im Rahmen der Erfindung eine
zentrale Vorrichtung, die eine Person beziehungsweise
Kunde vor Beginn seiner Spieltätigkeit bedient und ent-
sprechende Eingaben tätigt. Ein erfindungsgemäßes
Terminal umfasst zweckmäßigerweise zumindest einen
Computer sowie vorzugsweise einen Bildschirm bezie-
hungsweise ein Display. Es liegt im Rahmen der Erfin-
dung, dass das Terminal eine geeignete Eingabeein-
richtung beispielsweise ein Tastenfeld aufweist. Wie be-
schrieben kann ferner zumindest eine Einleseeinrich-
tung für Chip-Karten, insbesondere für Scheckkarten
des Kunden vorhanden sein.
[0010] Wie beschrieben, ist das mindestens eine Ter-
minal erfindungsgemäß vorteilhafterweise mit einer
Mehrzahl von Spielautomaten vernetzt. Sofern mehrere
Terminals vorhanden sind, können mehrere Personen
gleichzeitig die beschriebenen Aktionen, wie z.B. Geld-
einzahlung und Zuweisung durchführen. Die Vernet-
zung kann mittels Netzwerkkabeln und/oder über Funk,
wie z.B. Bluetooth oder WLAN, erfolgen.
[0011] Es liegt im Rahmen der Erfindung, dass ein
Kunde bzw. eine Person vor Beginn Ihrer Spieltätigkeit
an einem Spielautomaten an einem Terminal zuerst
über die Kommunikationseinheit Identifizierungsdaten
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für seine Zugangsberechtigung eingeben muss, wobei
das Eingeben automatisch mittels der Kommunikations-
einheit und/oder durch Tastenbetätigung, z.B. mittels
Eingabe eines Pin-Codes bzw. eines Identifizierungsco-
des erfolgen kann.
[0012] Sofern von Spielautomat die Rede ist, wird
hierunter ein Geldspielautomat mit Gewinn- oder aber
auch ein Unterhaltungsautomat ohne Gewinnausschüt-
tung verstanden. Selbstverständlich sind alle weiteren
Arten von Glücksspieloder sonstigen Automaten, wel-
che ebenfalls dazu geeignet sind neben Geldspielauto-
maten oder Unterhaltungsautomaten aufgestellt zu wer-
den, im Sinne der Erfindung als Spielautomaten zu ver-
stehen.
[0013] Es liegt ebenfalls im Rahmen der Erfindung,
dass durch entsprechende Betätigung des Terminals
Geldwertdaten bzw. ein gewünschter Geldbetrag in ei-
nem dem jeweiligen Kunden beziehungsweise der Per-
son zugeordnetem Geldwertspeicher des Terminals zu-
geordnet wird. Unter Geldwertspeicher wird dabei ein
Eintrag in einer Datenbank verstanden, wobei die Da-
tenbank nicht im Terminal physikalisch vorhanden sein
muss, sondern das Terminal z.B. über eine Netzwerk-
leitung auf die extern gelagerte Datenbank zugreifen
kann.
[0014] Es liegt ebenfalls im Rahmen der Erfindung,
dass durch entsprechende Betätigung des Terminals
von der jeweiligen Person zumindest einem bestimmten
Spielautomaten Geldwertdaten, z.B. in Form von Punk-
ten, oder aber auch Geldbeträge zugewiesen werden.
Diese Zuordnungen werden vorteilhaft in der Daten-
bank des Spielautomatensystems abgelegt von wo sie
von jedem Spielautomaten abgefragt werden können.
Es ist jedoch auch möglich, dass nach der erfolgten Zu-
ordnung der Geldwertdaten, Punkte oder Geldbeträge
zu einem oder mehreren Spielautomaten dieser bzw.
diese Spielautomat(en) für die Person reserviert ist bzw.
sind, so dass der Person keine dritte Person zum Spie-
len des bzw. der Spielautomaten zuvor kommen kann.
Die Geldwertdaten, Punkt oder Geldbeträge können
dem entsprechenden Spielautomaten übertragen wer-
den, so dass dieser die Geldwertdaten und die perso-
nenbezogenen Daten in seinem Speicher ablegt. Es ist
jedoch genauso gut möglich, dass der Spielautomat
fortwährend die Datenbank des Spielautomatensy-
stems abfragt, um festzustellen, welche Person zur Zeit
spielberechtigt ist.
[0015] Es liegt ferner im Rahmen der Erfindung, dass
spätestens nach Beendigung der Spieltätigkeit an ei-
nem Spielautomaten aktuelle Geldwertdaten, Punkte
bzw. Geldbeträge der Person wieder gutschreibbar
sind, so dass diese für das Bespielen anderer Spielau-
tomaten oder desselben Spielautomaten zu einer ande-
ren Zeit wieder zur Verfügung stehen und somit nicht
verloren sind. All diese Funktionen und Transaktionen
werden vorteilhafterweise in der Datenbank des Spiel-
automatensystems, insbesondere im Terminal protokol-
liert. Sofern die dem Spielautomaten zugewiesenen

Geldwertdaten, Punkt bzw. Geldbeträge aufgebraucht
sind, ist die betreffende Person nicht mehr spielberech-
tigt und der betreffende Spielautomat steht anderen
Personen zum Bespielen zur Verfügung.
[0016] Die Kommunikationseinheit kann vorteilhaft
mittels Funk oder Lichtwellen mit dem Terminal bzw.
dem Spielautomaten kommunizieren. Die Kommunika-
tion kann sowohl unidirektional als auch bi-direktional
erfolgen. Bei der uni-direktionalen Kommunikation sen-
det die Kommunikationseinheit lediglich ihre Daten
nach manueller Auslösung aus, wobei das Terminal
oder die Spielautomaten die ausgesendeten Signale
mittels einer geeigneten Empfangseinheit empfängt.
Zusätzlich kann die Kommunikationseinheit über eine
Empfangseinheit zum Empfangen von Daten oder Steu-
erinformationen, welche vom Terminal oder einem
Spielautomaten ausgesendet worden sind, aufweisen,
damit die Kommunikationseinheit z.B. programmierbar
ist.
[0017] Nachfolgend wird anhand der Figur das erfin-
dungsgemäße Spielautomatensystem und das Verfah-
ren zum Betreiben des Spielautomatensystems näher
erläutert. Die Figur zeigt ein erfindungsgemäßes Spiel-
automatensystem, bestehend aus einem Terminal 1,
welches über ein Netzwerk 4 mit Spielautomaten 2 kom-
muniziert. An das Netzwerk 4 kann optional eine Daten-
bank 5, welche von einer getrennten EDV-Anlage be-
trieben wird, angeschlossen sein. Ebenso ist es mög-
lich, eine Datenbank und zugehörigen Speicher bzw.
Speichermedium im Terminal 1 selbst vorzusehen. Es
ist ebenso möglich, die Datenbank-EDV-Anlage 5 über
eine getrennte Übertragungsstrecke 4' mit dem Termi-
nal 1 zu verbinden. Selbstverständlich ist es möglich,
mehr als ein Terminal 1 an das Netzwerk 4 anzuschlie-
ßen, damit mehrere Personen gleichzeitig mit dem er-
findungsgemäßen System arbeiten können. Unter
Netzwerk wird selbstverständlich ein kabelbasiertes
und/oder funkbasiertes Netzwerk verstanden.
[0018] Die Kommunikationseinheit 3 weist zumindest
eine Sendeeinheit auf, die z.B. über eine Antenne 3a
verfügt, mittels derer Signale zumindest zum Terminal
1 übertragbar sind, wobei diese dort von einer Emp-
fangseinheit 1d empfangen werden. Optional ist es
möglich, auch eine bidirektionale Übertragungsstrecke
zu realisieren, wobei dann sowohl Terminal 1 als auch
Kommunikationseinheit 3 jeweils über eine Sende- und
Empfangseinheit verfügen müssen. Ebenso können in
einer besonderen Ausgestaltung des Spielautomaten-
systems ein oder mehrere Spielautomaten 2 über eine
Empfangs- und/oder Sendeeinrichtung 2b verfügen, so
dass die Kommunikationseinheit 3 ebenso mit dem der-
art ausgerüsteten Spielautomaten 2 kommunizieren
kann. Das Terminal 1 verfügt über ein Display 1a zur
Darstellung der Benutzerführung, eine Eingabeeinheit
1c, z.B. in Form einer Tastatur sowie eine Kartenle-
seeinrichtung 1b, mittels derer z.B. EC-Cash-Karten
lesbar sind.
[0019] Zum Geldtransfer ist das Terminal 1 bzw. das
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Netzwerk 4 mit einem Bankennetzwerk 7 und über die-
ses mit symbolhaft dargestellten Geldinstituten 6 in Ver-
bindung. Das System ist derart ausgestaltet, dass ein
Werte- bzw. Geldtransfer nur von der Bank einer das
Spielautomatensystem benutzenden Person auf das
Terminal bzw. ein Konto des Spielautomatensystembe-
treibers überweisbar ist.
[0020] Die Kommunikationseinheit 3 kann Eingabe-
mittel 3b, z.B. in Form von Tasten aufweisen, mittels de-
nen bestimmte Funktionen der Kommunikationseinheit
3 auslösbar oder aber Eingaben möglich sind. Ebenso
können Identifizierungscodes in die Kommunikations-
einheit eingegeben werden, damit die Kommunikations-
einheit 3 einer bestimmten Person zugeordnet ist.
[0021] Das Spielautomatensystem sieht vor, dass für
einen Gast bzw. eine Person, die das Spielautomaten-
system benutzen möchte, zuerst eine Kundendatei an-
gelegt wird, die von der Datenbank verwaltet wird. In
diese Kundendatei werden z.B. Adresse und Bankinfor-
mationen sowie Alter der Person eingetragen. Die Da-
tenbank 5 speichert sämtliche personenbezogenen Da-
ten, worunter z.B. die den einzelnen Automaten 2 zuge-
wiesenen Geldbeträge bzw. Punkt oder Geldwertdaten
zu verstehen sind, in einer Kundendatei. In dieser Kun-
dendatei kann z.B. u.a. der Identifizierungs-Code oder
ein Pin-Code für andere Zwecke abgelegt werden, so
dass eine eindeutige Zuordnung zwischen Code und
der Person besteht und es somit zu keinen Verwechs-
lungen kommen kann.
[0022] Sofern noch keine Kundendatei bestanden
hat, wird diese in einem ersten Verfahrensschritt ange-
legt. Nach dem Anlegen der Kundendatei wird die Kom-
munikationseinheit, welche z.B. ein Transponder sein
kann, entsprechend programmiert bzw. der Kundenda-
tei zugewiesen und dem Kunden übergeben.
[0023] Die Kommunikationseinheit kann dauerhaft für
den jeweiligen Kunden programmiert werden. Es ist je-
doch auch möglich, dass bei jedem Eintreten des Kun-
den dieser eine neuprogrammierte oder für Kommuni-
kationseinheit erhält. Das Programmieren kann auch
derart erfolgen, dass der Kunde seinen Identifizierungs-
code eingibt und daraufhin die Kommunikationseinheit
für ihn freigegeben oder programmiert wird. Nachdem
die Kommunikationseinheit für den Kunden bzw. die
Person freigeschaltet oder programmiert worden ist,
kann der Kunde mit der Kommunikationseinheit zum
Terminal gehen und sich dort mittels der Kommunikati-
onseinheit verifizieren. Selbstverständlich ist es mög-
lich, dass das Anlegen der Kundendatei sowie das Aus-
händigen der Kommunikationseinheit auch direkt am
Terminal erfolgen kann. Hierzu kann z.B. das Terminal
entsprechende Ausgabe- und Annahmeeinheiten zur
Ausgabe bzw. Annahme von Kommunikationseinheiten
aufweisen.
[0024] Damit eine dritte Person nicht unbefugt eine
fremde Kommunikationseinheit verwenden kann, ist es
möglich, dass zusätzlich zu den von der Kommunikati-
onseinheit ausgesendeten Signale vom Kunden ein

Identifizierungscode am Terminal oder in die Kommuni-
kationseinheit eingegeben werden muss, damit der
Kunde entsprechende Geld-, Punkte- bzw. Geldwertda-
tentransaktionen am Terminal durchführen bzw. anders-
artige Funktionen benutzen kann.
[0025] Nachdem der Kunde bzw. die Person Punkte,
Geldwertdaten und/oder Geldbeträge einem oder meh-
reren Spielautomaten 2 zugewiesen hat, werden diese
Automaten dem Kunden zugewiesen und für dritte Per-
sonen zum Bespielen gesperrt. Der Kunde kann nun-
mehr mit dem Bespielen der Automaten beginnen.
Nachdem der Kunde seine dem jeweiligen Spielauto-
maten 2 zugewiesenen Punkte, Geldwertdaten- bzw.
Geldbeträge verbraucht hat, wird das Bespielen auto-
matisch durch das Spielautomatensystem beendet. So-
fern noch nicht sämtliche Punkte, Geldwertdaten bzw.
Geldbeträge beim dem jeweiligen Spielautomaten ver-
braucht sind, können diese dem Kunden auf dessen An-
weisung hin wieder gutgeschrieben werden. Ebenso ist
es möglich, dass der Kunde auswählt, dass von ihm er-
zielte Gewinne nicht gutgeschrieben werden, sondern
hierfür für ihn ein oder mehrere Lose einer Lotterie ge-
kauft werden. All dies wird entsprechend von der Da-
tenbank protokolliert.
[0026] In einer weiteren nicht dargestellten Ausfüh-
rungsform, kann der Kunde über seine Kommunikati-
onseinheit 3 sich im Terminal 1 einloggen, so dass er
vom Spielautomaten, den er gerade bespielt, diesem
Spielautomaten neue Punkte, Geldwertdaten bzw.
Geldbeträge zuweisen kann, damit er das Bespielen
des jeweiligen Automaten verlängern kann. Hierdurch
wird der sonst notwendige Gang zum Terminal 1 ver-
mieden.
[0027] Selbstverständlich ist es möglich, dass die
Kommunikationseinheit 3 sich nicht unbedingt beim Ter-
minal 1 sondern auch oder nur über den Spielautomaten
2 in die Datenbank des Spielautomatensystems ein-
loggt. Die Kommunikationseinheit dient hierbei somit
nicht nur ausschließlich der Erkennung des Kunden
bzw. der Person, sondern dient als mobiles Terminal,
welches sämtliche Funktionen der stationären Termi-
nals 1 übernehmen kann. Dies schließt z.B. einen
Transponder und ein Chipkarten-Lesegerät ein, wel-
ches die Kommunikationseinheit aufweisen kann.
[0028] Sobald der Kunde bzw. die Person das Spiel-
automatensystem nicht mehr verwenden möchte, kann
sie sich an der Kommunikationseinheit ausloggen oder
aber diese einfach dem Personal zurückgeben, so dass
die Kommunikationseinheit für dritte Personen bzw.
Kunden zum neuen Einloggen zur Verfügung steht. Das
Ein- und Ausloggen kann auch durch Personal erfolgen,
welches das Spielautomatensystem betreut. Ebenso ist
es möglich, dass sämtliche Daten in der Kommunikati-
onseinheit gelöscht werden und nur durch Neuprogram-
mierung der Kommunikationseinheit mit den Daten ei-
nes Kunden für diesen nutzbar ist.
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Patentansprüche

1. Spielautomatensystem, bestehend aus mindestens
einem Terminal (1) und mindestens einem Spielau-
tomaten (2), wobei das Terminal (1) mit dem min-
destens einen Spielautomaten (2) über ein Netz-
werk (4) kommuniziert, dadurch gekennzeichnet,
dass zusätzlich mindestens eine mobile Kommuni-
kationseinheit (3), insbesondere einem Transpon-
der, mit dem Terminal (1) und/oder einem Spielau-
tomaten (2) zur Ausweisung bzw. Legitimierung ei-
ner jeweils eine Kommunikationseinheit (3) bei sich
führenden Person Daten austauscht.

2. Spielautomatensystem nach Anspruch 1, dadurch
gekennzeichnet , dass die Kommunikationsein-
heit (3) eine Sendeeinheit (3a) zum Aussenden von
Daten mittels Funk- oder Lichtwellen hat.

3. Spielautomatensystem nach Anspruch 2, dadurch
gekennzeichnet, dass die Kommunikationseinheit
(3) zusätzlich eine Empfangseinheit zum Empfan-
gen von Daten und/oder Steuerinformationen, die
das Terminal (1) oder ein Spielautomat (2) aussen-
det, hat.

4. Spielautomatensystem nach einem der vorherge-
henden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet,
dass das Terminal (1) eine zusätzliche Eingabeein-
heit (1c) zur manuellen Eingabe von Identifizie-
rungsdaten, insbesondere eines Code-Wortes, hat,
wobei das Terminal (1) nur nach Empfang von Da-
ten der Kommunikationseinheit (3) und dazugehö-
rigen manuell eingegebenen Identifizierungsdaten
einer Person den Zugang zu bzw. die Auswahl von
bestimmten Funktionen des Terminals (1) und/oder
Spielautomaten (2) gewährt.

5. Spielautomatensystem nach Anspruch 4, dadurch
gekennzeichnet, dass eine Person nach erfolgter
Ausweisung bzw. Legitimierung Punkte, Geldbeträ-
ge und/oder Geldwertdaten einzahlen und/oder ei-
nem oder verschiedenen Spielautomaten (2) zu-
weisen kann, wobei die Geldbeträge bzw. Geld-
wertdaten entweder in einem Speicher des Termi-
nals (1), des jeweiligen Spielautomaten (2) oder ei-
ner externen Datenbank (5) gespeichert werden.

6. Spielautomatensystem nach Anspruch 4 oder 5,
dadurch gekennzeichnet, dass erst nach erfolg-
ter Zugangsberechtigung die Person am Terminal
(1) oder mittels der Kommunikationseinheit (3) ei-
nen oder mehrere Spielautomaten (2) auswählen,
und diesem bzw. diesen bestimmte Punkte, Geld-
beträge bzw. Geldwertdaten zuweisen kann, wo-
nach der bzw. die Spielautomaten (2) zum Bespie-
len für andere Personen gesperrt ist bzw. sind.

7. Spielautomatensystem nach Anspruch 5 oder 6,
dadurch gekennzeichnet, dass Identifizierungs-
daten zusammen mit den Punkten, Geldbeträgen
und/oder Geldwertdaten im Speicher des Terminals
(1) oder eines Spielautomaten gespeichert werden,
so dass die Geldbeträge bzw. Geldwertdaten einer
Person bzw. dessen Kommunikationseinheit (3) zu-
geordnet sind.

8. Spielautomatensystem nach einem der vorherigen
Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass mit-
tels des Terminals (1) und/oder einer gesonderten
EDV-Anlage die Kommunikationseinheiten (3) pro-
grammierbar sind.

9. Spielautomatensystem nach Anspruch 8, dadurch
gekennzeichnet, dass eine Kommunikationsein-
heit (3) einen Speicher zum Speichern von perso-
nenbezogenen Daten und/oder Geldwertdaten, z.
B. in Form von Punktedaten hat.

10. Spielautomatensystem nach einem der vorherigen
Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass ein
Spielautomat (2) automatisch für andere Personen
zum Bespielen frei wird, sobald die dem Spielauto-
maten (2) durch die bis dahin spielenden Person
zugewiesenen Geldbeträge bzw. Geldwertdaten
aufgebraucht sind.

11. Spielautomatensystem nach einem der vorherigen
Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die
einen Spielautomaten (2) bespielende Person den
Spielautomaten (2) freigeben und sich die evtl.
noch nicht verbrauchten Punkte, Geldbeträge bzw.
Geldwertdaten gutschreiben lassen kann.

12. Spielautomatensystem nach einem der vorherigen
Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass wäh-
rend und/oder nach Betätigung eines Spielautoma-
ten (2) aktuelle Wertdaten des Spielautomaten (2)
über das Netzwerk (4) dem Terminal (1) oder einer
Datenbank (5) zugeführt werden.

13. Spielautomatensystem nach einem der vorherigen
Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass alle
personenbezogenen Daten sowie Geldbeträge,
Geldwertbeträge z.B. in Form von Punkten in einer
Datenbank (5) gespeichert sind, wobei die Daten-
bank (5) in dem Terminal (1) oder einer ausgelager-
ten EDV-Anlage angeordnet ist.

14. Spielautomatensystem nach einem der vorherigen
Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass das
Terminal (1) über eine Datenübertragungsstrecke
(7) mit dem Bankennetz (6) zur Überweisung bzw.
Einzahlung von Geldbeträgen in Verbindung ist.

15. Verfahren zur Betätigung von Spielautomaten unter
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Verwendung eines Spielautomatensystems nach
einem der vorherigen Ansprüche, dadurch ge-
kennzeichnet, dass in einem ersten Verfahrens-
schritt für eine neue Person eine Kommunikations-
einheit programmiert wird, wobei personenbezoge-
ne Daten und/oder Identifizierungsdaten auf der
Kommunikationseinheit gespeichert werden oder
der Person eine bereits für sie programmierte Kom-
munikationseinheit übergeben wird, und dass in ei-
nem zweiten Verfahrensschritt die Person sich mit-
tels der Kommunikationseinheit an einem Terminal
Zugang verschafft, wonach in einem dritten Verfah-
rensschritt die Person Geldbeträge und/oder Geld-
wertdaten einem oder mehreren freien Spielauto-
maten zuweist und diese für sich reserviert, wonach
in einem vierten Verfahrensschritt die Person den
oder die für sie reservierten Spielautomaten be-
spielt.

16. Verfahren nach Anspruch 15, dadurch gekenn-
zeichnet, dass im dritten Verfahrensschritt die Per-
son einen Geldbetrag von einem bei einer Bank ge-
führten Konto abheben und auf das Konto des Be-
treibers des Spielautomatensystemsüberweisen
kann, wobei der Geldbetrag im Terminal der Person
zum Zuweisen an einen oder mehrere Spielauto-
maten gutgeschrieben wird.

17. Verfahren nach Anspruch 15 oder 16, dadurch ge-
kennzeichnet, dass ein Spielautomat automatisch
nicht mehr bespielbar ist, sobald der ihm zugewie-
sene Punkte, Geldbetrag bzw. Geldwertdaten auf-
gebraucht sind.

18. Verfahren nach einem der Ansprüche 15 bis 17, da-
durch gekennzeichnet, dass der Person gutge-
schriebene Geldbeträge oder Geldwertdaten, wie
z.B. in Form von Punkten, in einer Datenbank des
Systems abgelegt werden, und der Person auch
nach einer Unterberechung des Spielens nach er-
folgter Zugangsberechtigung wieder zum Bespie-
len von Spielautomaten zur Verfügung stehen.

19. Verfahren nach einem der Ansprüche 15 bis 18, da-
durch gekennzeichnet, dass noch nicht an einem
Spielautomaten verbrauchte Punkte, Geldbeträge
und/oder Geldwertbeträge der Person auf Wunsch
wieder gutgeschrieben werden.

20. Verfahren nach einem der Ansprüche 15 bis 19, da-
durch gekennzeichnet, dass am Spielautomaten
erzielte Gewinn nicht gutgeschrieben werden, son-
dern mit diesen ein oder mehrere Lose einer Lotte-
rie erkauft werden können.

21. Spielautomat oder Terminal zur Verwendung mit
dem Spielautomatensystem nach einem der An-
sprüche 1 bis 14.
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